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Reiseausweis - Passersatz

3 Arten von Reiseausweisen für :
• Ausländer
• Staatenlose
• ausländische Flüchtlinge

– Asylberechtigte

– Flüchtling mit Abschiebehindernis
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Reiseausweis für Ausländer
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Reiseausweis für Staatenlose
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Reiseausweis für Staatenlose
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Reiseausweis für Flüchtlinge
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Grundlagen

Reiseausweise für Flüchtlinge sind Ausweise auf Gru nd

– der Genfer Flüchtlingskonvention 
(Abkommen vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge)

Ausländische Flüchtlinge sind Asylberechtigte und 
Inhaber des sog. „kleinen Asyls“ (§ 60 Abs. 1 Aufenth G)

Reiseausweise für Staatenlose sind Ausweise auf Gru nd 

– des Staatenlosenübereinkommens
(Übereinkommens vom 28. September 1954 über die Rechtsstellung der 
Staatenlosen)
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§ 60 Abs. 1 AufenthG

In Anwendung des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (BGBl. 
1953 II S. 559) darf ein Ausländer nicht in einen Staat abgeschoben werden, in dem sein Leben oder 
seine Freiheit wegen seiner Rasse, Religion, Staatsangehörigkeit, seiner Zugehörigkeit zu einer 
bestimmten sozialen Gruppe oder wegen seiner politischen Überzeugung bedroht ist. Dies gilt auch 
für Asylberechtigte und Ausländer, denen die Flüchtlingseigenschaft unanfechtbar zuerkannt wurde 
oder die aus einem anderen Grund im Bundesgebiet die Rechtsstellung ausländischer Flüchtlinge 
genießen oder die außerhalb des Bundesgebiets als ausländische Flüchtlinge nach dem Abkommen 
über die Rechtsstellung der Flüchtlinge anerkannt wurden. Eine Verfolgung wegen der Zugehörigkeit 
zu einer bestimmten sozialen Gruppe kann auch dann vorliegen, wenn die Bedrohung des Lebens, 
der körperlichen Unversehrtheit oder der Freiheit allein an das Geschlecht anknüpft. Eine Verfolgung 
im Sinne des Satzes 1 kann ausgehen von 
a) dem Staat,
b) Parteien oder Organisationen, die den Staat oder wesentliche Teile des Staatsgebiets beherrschen 
oder
c) nichtstaatlichen Akteuren, sofern die unter den Buchstaben a und b genannten Akteure 
einschließlich internationaler Organisationen erwiesenermaßen nicht in der Lage oder nicht willens 
sind, Schutz vor der Verfolgung zu bieten, und dies unabhängig davon, ob in dem Land eine staatliche 
Herrschaftsmacht vorhanden ist oder nicht,
es sei denn, es besteht eine innerstaatliche Fluchtalternative. Für die Feststellung, ob eine Verfolgung 
nach Satz 1 vorliegt, sind Artikel 4 Abs. 4 sowie die Artikel 7 bis 10 der Richtlinie 2004/83/EG des 
Rates vom 29. April 2004 über Mindestnormen für die Anerkennung und den Status von 
Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als Flüchtlinge oder als Personen, die anderweitig 
internationalen Schutz benötigen, und über den Inhalt des zu gewährenden Schutzes (ABl. EU Nr. L 
304 S. 12) ergänzend anzuwenden. Wenn der Ausländer sich auf das Abschiebungsverbot nach 
diesem Absatz beruft, stellt das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge außer in den Fällen des 
Satzes 2 in einem Asylverfahren fest, ob die Voraussetzungen des Satzes 1 vorliegen und dem 
Ausländer die Flüchtlingseigenschaft zuzuerkennen ist. Die Entscheidung des Bundesamtes kann nur 
nach den Vorschriften des Asylverfahrensgesetzes angefochten werden.


